
Weiterführung in 
Absprache mit der 
Gemeinde Meilen

Weiterführung Radweg 
in Absprache mit der 
Gemeinde Männedorf

Weiterführung in 
Absprache mit der 
Gemeinde Männedorf

Fussweg im Verkehrsplan der Gemeinde 
Männedorf als bestehend bezeichnet.
In Absprache mit der Gemeinde 
Männedorf ausbauen

Weiterführung Fussweg 
zur Bushaltestelle Grüt 
in Absprache mit der 
Gemeinde Meilen

Kirchbühl

Abweichung zum 
Regionalen Richtplan 1998
auf der ganzen Länge der 
Holländerstrasse

Der im Regionalen Richtplan 
1998 als geplant vorgesehene 
Ausbau zur Doppelspur ist in 
der Zwischenzeit erfolgt
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Mit ÖV unter-
erschlossenes Gebiet

Festlegungen:

Übergeordnete Festlegungen

bestehend geplant

Kommunale Festlegungen

bestehend geplant
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Parkierungsanlage
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Fuss- und Wanderweg mit Hartbelag

Fuss- und Wanderweg ohne Hartbelag

Bahnlinie doppelspurig

Aussichtspunkt

Information

Gemeindegrenze

Bahnlinie Station

Parkierung im
öffentlichen InteresseP
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Langsamverkehrszone

Radweg

Fuss- und Wanderweg

Quartiersammelstrassen
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Anschlussgleis

Strassenraumaufwertung

Hauptsammelstrassen

Bushaltestelle

Strassenabschnitt mit 
besonderen Massnahmen

Schiffahrtslinie

Buslinie
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Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am

Namens der Gemeindeversammlung
Der Präsident: Die Schreiberin:

Von der Baudirektion genehmigt am 

Für die Baudirektion
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